
MANDANTENBRIEF
Informationen aus dem Steuer-, Wirtschafts-, 
Arbeits- und Sozialrecht März 2025

– Steuerrecht –

 
Unabhängig von Fragestellungen zu Änderungen der Grundsteuer im Rahmen 
der Grundsteuerreform, über die in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet 
wurde, ermöglicht das Grundsteuergesetz in bestimmten Fällen auf formlosen 
Antrag hin einen Erlass bzw. Teilerlass der Grundsteuer. 

Wichtig: Dieser Antrag muss bis zum 31.3. des Folgejahres bei der zuständigen Stadt- 
oder Gemeindeverwaltung bzw. in den Stadtstaaten (Hamburg, Bremen, Berlin) beim 
zuständigen Finanzamt eingegangen sein. Für das Kalenderjahr 2024 ist der Antrag bis 
zum 31.3.2025 einzureichen.

Neben einem Erlass für Kulturgüter, Grünanlagen und Reinertragsminderung bei Be-
trieben der Land- und Forstwirtschaft gibt es die Möglichkeit für Vermieter bebauter 
Grundstücke, einen Erlass auf die Grundsteuer in Höhe von 25 % zu erhalten, wenn 
der normale Rohertrag um mehr als 50 % für das betreffende Jahr gemindert war bzw. 
50 %, wenn eine vollständige Minderung um 100 % eingetreten ist. Dieser Ausfall kann 
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auf Leerstand zurückzuführen sein oder auf Zahlungsausfall und betrifft sowohl Wohn- 
als auch gewerbliche Vermietung.

Voraussetzung für einen Erlass ist, dass der Leerstand oder Mietausfall nicht vom Ver-
mieter selbst verschuldet war. Im Fall einer Unbewohnbarkeit aufgrund höherer Gewalt 
wie z.B. durch Hochwasserschäden liegt kein Eigenverschulden vor. Anders sieht es hin-
gegen bei selbst herbeigeführtem Leerstand aufgrund von Modernisierungen und Reno-
vierungen aus oder wenn der Vermieter keine ausreichenden Vermietungsbemühungen 
unternommen hat.

Hierfür ist das Inserieren in regionalen Zeitungen und Internetportalen erforderlich und 
ggf. die Beauftragung eines Maklerunternehmens. Bei gewerblichen Vermietungsobjek-
ten ist zusätzlich das Inserieren in überregionalen Zeitungen und Portalen nachzuweisen. 
So hat es das Verwaltungsgericht Koblenz in seinem Urteil vom 17.10.2023 entschieden.
Sowohl die Höhe des Mietausfalls als auch der Nachweis der Vermietungsbemühungen 
ist der zuständigen Behörde zu belegen. Diese Nachweise können allerdings auch noch 
nach Ablauf der Antragsfrist eingereicht werden.

Über die genauen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme eines Grundsteuererlasses 
informiert der Steuerberater.

Welche Unternehmen zur Erstellung von Jahresabschlüssen verpflichtet 
sind, ergibt sich aus den handels- und steuerrechtlichen Gesetzen. Bei ei-
nem Teil der Unternehmen hängt die Verpflichtung von ihrer Umsatz- und 
der Gewinnhöhe ab. Insbesondere Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH, AG) 
sind unabhängig davon immer auch verpflichtet, ihre Rechnungsunterlagen 
elektronisch offenzulegen, sie sind entweder zu veröffentlichen oder aber 
zu hinterlegen.

Rechnungsunterlagen für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2021 beginnen, sind der 
das Unternehmensregister führenden Stelle elektronisch zu übermitteln, z.B. dem beim 
zuständigen Amtsgericht geführten Handelsregister. Rechnungslegungsunterlagen für 
Geschäftsjahre mit einem Beginn vor dem 1.1.2022 sind elektronisch beim Betreiber des 
Bundesanzeigers einzureichen.

Geschieht die Einreichung nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, führt das Bundes-
amt für Justiz (BMJ) ein Ordnungsgeldverfahren durch. Bei Verstoß gegen Inhalts- oder 
Formvorschriften wird geprüft, ob ein Bußgeldverfahren durchzuführen ist.

Die gesetzliche Frist zur Offenlegung von Rechnungsunterlagen für das Geschäftsjahr 
mit dem Bilanzstichtag 31.12.2023 endete am 31.12.2024.

Das BMJ hat veröffentlicht, dass aufgrund der Nachwirkungen der Ausnahmesituation 
durch die COVID-19-Pandemie ausnahmsweise vor dem 1.4.2025 keine Ordnungsgeld-
verfahren gegen Verpflichtete eingeleitet werden. Üblicherweise übernimmt die Einrei-
chung zur Veröffentlichung der Steuerberater, vorausgesetzt, diesem liegen die entspre-
chenden Unterlagen zur Erstellung des Jahresabschlusses vor. Sofern es hier Hindernisse 
gibt, sollte schnellstmöglich mit dem Steuerberater die Problematik besprochen werden.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 21.1.2025 
die für das Kalenderjahr 2025 geltenden Pauschalbeträge bei Sachentnah-
men (unentgeltliche Wertabgaben) für Nahrungsmittel und Getränke mit-
geteilt. Diese wurden leicht erhöht. Es handelt es sich um Jahresbeträge. Bei 
monatlicher Buchung sind die Beträge zu zwölfteln.

Der Gesetzgeber nimmt an, dass Personen, die Nahrungsmittel und Getränke gewerblich 
verkaufen, diese auch privat konsumieren. Bei privatem Verzehr oder Verbrauch müssen 
normalerweise Einzelaufzeichnungen über die entnommenen Werte buchhalterisch er-
fasst werden. Dieser Aufwand lohnt sich in der Regel nur bei geringem Eigenverbrauch. 
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Aus Vereinfachungsgründen hat der Gesetzgeber deshalb Sachentnahme-Pauschalwer-
te eingeführt, die sich je nach Betriebszweig unterscheiden. Wer eine Gaststätte, egal 
welcher Art, ein Café, eine Bäckerei, Konditorei, Fleischerei, einen Einzelhandel für Le-
bensmittel oder Getränke, Obst- oder Gemüseeinzelhandel bzw. Milcherzeugnis- oder 
Eiereinzelhandel betreibt, findet in der Liste des BMF (www.bundesfinanzministerium.
de - Themen - Steuern - Steuerverwaltung & Steuerrecht - Betriebsprüfung - Richtsatz-
sammlung / Pauschbeträge) die für ihn gültigen Sachentnahmewerte. Eine Einzelauf-
zeichnung ist bei Verwendung der Pauschalwerte nicht notwendig.

Zu beachten ist, dass z.B. der Bäckereiinhaber aber nicht als Lebensmitteleinzelhändler 
qualifiziert wird, wenn er zusätzlich einen Kühlschrank im Verkaufsraum stehen hat, aus 
dem er z.B. Milch, Käse und Eier verkauft und die Einnahmen hieraus von untergeordneter 
Bedeutung sind. Es ist nur ein Pauschalbetrag anzusetzen, und zwar der höhere von bei-
den. Diese Beträge liegen je nach Gewerbezweig zwischen 390 € pro erwachsener Person 
und Jahr ohne Umsatzsteuer (Getränkeeinzelhandel) und 4.045 € (Gaststätte mit Abgabe 
von kalten und warmen Speisen). Kinder unter 2 Jahren bleiben unberücksichtigt, Kinder 
im Alter von 2-12 Jahren werden mit dem hälftigen Jahrespauschbetrag veranschlagt.
 
Immer einzeln aufgezeichnet und in der Buchhaltung erfasst werden müssen Entnah-
men, die nicht Nahrungsmittel oder Getränke sind, z.B. Tabak, Zeitschriften, Bekleidung 
oder Elektroartikel.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte über einen Fall zu entscheiden, in dem 
ein angestellter Außendienstmitarbeiter für überwiegend berufliche Zwecke 
einen PKW geleast hatte. Für das Fahrzeug fielen neben regelmäßig pe-
riodisch wiederkehrenden Ausgaben wie Treibstoff, Versicherung, Steuern, 

Beitrag zum Automobilclub, Reifenwechsel und Leasingraten zu Beginn der Leasingzeit 
auch weitere einmalige Kosten an:

	» Leasingsonderzahlung
	» Anschaffungskosten für Zubehör, z.B. Winterreifen
	» Zusatzleistungen, z.B. Anmeldung.

Zum Zwecke der Ermittlung der tatsächlichen Kosten für sonstige berufliche Fahrten 
(keine Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und keine Familienheimfahrten) 
können die tatsächlich anfallenden Fahrzeuggesamtkosten ermittelt werden und der 
konkrete Kilometersatz berechnet werden. 

In der Vergangenheit sind nicht periodisch wiederkehrende Aufwendungen nach dem 
Abflussprinzip berücksichtigt worden, regelmäßig also im Jahr der Anschaffung des Lea-
singfahrzeugs. Der Kläger wollte diesen erhöhten Fahrzeuggesamtkostenwert berechnet 
auf die gefahrenen Kilometer auch in den folgenden Jahren geltend machen. Das haben 
sowohl das Finanzamt als auch Finanzgericht (FG) und der BFH abgelehnt, da hiermit die 
drei o.g. Ausgabeposten mehrfach komplett berücksichtigt werden würden.

Allerdings hält der BFH seine bisherige Rechtsprechung nicht mehr aufrecht. Vielmehr 
sollen dem Grunde nach die Leasingsonderzahlung, die Zubehörkosten und die Zusatz-
leistungen gleichmäßig auf die gesamte Laufzeit verteilt werden, sofern eine berufliche 
Veranlassung vorliegt und die Leasingsonderzahlung am Anfang der Leasingzeit die mo-
natlichen Leasingraten reduziert.

Demnach verringert sich künftig der Gesamtkostenansatz für das erste Jahr des Leasing-
zeitraums, erhöht sich jedoch für die weiteren Jahre.

Der BFH hat den Fall an das FG zurückverwiesen, damit dieses den Sachverhalt weiter 
aufklärt und unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des BFH erneut entscheidet, 
da nicht bei allen Kostenpositionen die berufliche Veranlassung über den gesamten Zeit-
raum festgestellt worden war.

Betroffene Steuerpflichtige sollten sich steuerlich beraten lassen, sofern noch nicht 
rechtskräftige Bescheide vorliegen.

4. BFH ändert Rechtsprechung zur 
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die gesamte Entschädi-
gung, die z.B. aufgrund eines Unfalls oder eines medizinischen Behandlungs-
fehlers als Verdienstausfallschaden vom Schädiger oder dessen Versicherung 
an den Geschädigten gezahlt wird, steuerpflichtig ist. Hierzu gehört neben 
dem entgangenen Lohn bzw. Gehalt auch die Steuerzahlung zum entgange-
nen Bruttolohn bzw. -gehalt.

Für eine vollständige Tarifermäßigung ist es erforderlich, dass sowohl der Verdienst-
ausfall als auch die (voraussichtliche) Erstattung der Steuerzahlung in einem Veranla-
gungszeitraum ausgezahlt werden, was bei einer Besteuerung im Veranlagungsverfah-
ren nicht möglich ist, da diese frühestens im Folgejahr erfolgt.

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit einer Bruttozahlung, dann liegt eine Tarifermä-
ßigungsmöglichkeit vor, oder einer Nettozahlung zzgl. späterer Steuererstattung, dann 
liegt keine Tarifermäßigungsmöglichkeit vor.

Betroffene sollten sich vor Auszahlung und rechtsverbindlicher Vereinbarung mit z.B. 
der Versicherung des Verantwortlichen sowohl anwaltlich als auch steuerlich beraten 
lassen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu befinden, ob die Mitgliedsbei-
träge für ein Fitnessstudio einkommensteuerlich als außergewöhnliche Be-
lastungen zu berücksichtigen sind.

Konkret ging es darum, dass die Klägerin ein ärztlich verordnetes Funktionstraining in 
einem Fitnessstudio absolviert hatte, für welches neben den Kosten für das eigentliche 
Funktionstraining weitere Mitgliedsbeiträge für einen Reha-Verein anfielen sowie auch 
für das Fitnessstudio, welches zusätzlich den Zugang zu weiteren, nicht verordneten 
Angeboten eröffnete.

Die Krankenkasse übernahm die Kosten für das reine Funktionstraining. Das Finanzamt 
erkannte zudem im Rahmen der steuerlichen Veranlagung der Klägerin die Kosten für 
den Reha-Verein als außergewöhnliche Belastungen an, nicht jedoch die Beiträge für 
das Fitnessstudio. Der Einspruch der Klägerin blieb erfolglos, die Klage wie auch die 
Revision ebenso.

Der BFH urteilte, dass die Beiträge für das Fitnessstudio auch die Inanspruchnahme 
anderer Leistungen wie z.B. die Nutzung der Sauna und anderer Sportkurse ermögliche, 
die über die ärztliche Verordnung hinausgingen. Die Klägerin hätte das Funktionstrai-
ning ohne Zusatzkosten auch bei einem tatsächlich vorhandenen anderen Anbieter in 
Anspruch nehmen können. Es fehle daher an der erforderlichen Zwangsläufigkeit für das 
Entstehen der Mitgliedsbeiträge für das Fitnessstudio.

Anmerkung: Die steuerliche Anerkennung der Mitgliedsbeiträge könnte allenfalls dann 
möglich sein, wenn das ausgewählte Fitnessstudio der einzige Anbieter in zumutbarem 
Umkreis wäre, welches das Funktionstraining anbietet.
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– Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht –

Eine Verbraucherzentrale monierte vor Gericht, dass ein Glasfaseranbieter 
– wie viele Mitbewerber – Verträge mit einer Mindestlaufzeit von 2 Jahren 
anbot. Dabei begann die Vertragslaufzeit jedoch nicht mit dem Abschluss 
des Vertrags, sondern erst mit der Freischaltung des Glasfaseranschlusses.

Diese Praxis, die sich in der Branche etabliert hatte, wurde von der Verbraucherzentrale 
vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht (OLG) angefochten. Mit Erfolg: Das OLG er-
klärte diese Regelung für unzulässig.

Ein zentraler Kritikpunkt war, dass die Verzögerung des Vertragsbeginns die tatsächliche 
Bindungsdauer der Verbraucher unzulässig verlängerte. Der Zeitraum des Glasfaseraus-
baus wurde dabei faktisch auf die gesetzlich maximal zulässige Vertragslaufzeit von 
2 Jahren aufgeschlagen. Das OLG betonte in seinem Urteil, dass die gesetzliche Rege-
lung speziell dazu dient, Verbraucher vor einer übermäßig langen Bindung zu schützen 
und ihre Wahlfreiheit bei der Anbieterwahl zu erhalten.

Der Glasfaserausbau kann sich je nach Region und Projektumfang von wenigen Wo-
chen bis zu mehr als einem Jahr hinziehen. Verträge werden oft bereits vor Baubeginn 
abgeschlossen, häufig im Rahmen von Haustürgeschäften. Bislang mussten Verbrau-
cher akzeptieren, dass die Kündigungsfrist erst ab der tatsächlichen Freischaltung des 
Anschlusses begann – unabhängig davon, wie lange der Ausbau dauerte. Diese Praxis 
wurde durch das OLG nun als rechtswidrig eingestuft.

Das Urteil setzt ein klares Signal an die Anbieter, dass die gesetzliche Höchstlaufzeit 
von 2 Jahren auch im Zusammenhang mit dem Glasfaserausbau eingehalten werden 
muss. Es wurde Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt, wodurch das Urteil nicht 
rechtskräftig geworden ist.

In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall forderte ein Bauherr 
nach der Fertigstellung eines Einfamilienhauses eine Minderung der Vergü-
tung wegen Schallschutzmängeln von der beauftragten Baufirma. Das Ge-

richt wies diesen Anspruch jedoch zurück. In der Berufungsinstanz änderte der Bauherr 
seine Forderung und verlangte stattdessen einen Kostenvorschuss zur Beseitigung der 
Mängel.

Nach den Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch kann ein Besteller (Auftraggeber) bei 
Mängeln
	» Nacherfüllung verlangen,
	» den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen,
	» von dem Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern und
	» Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Zu Kostenvorschussansprüchen für die Beseitigung eines Mangels stellte der BGH klar, 
dass diese nicht ausgeschlossen sind, wenn der Besteller wegen des Mangels zunächst 
die Minderung der Vergütung erklärt hat. Denn es existiert keine gesetzliche Regelung, 
wonach die Geltendmachung eines Kostenvorschussanspruchs ausgeschlossen ist, wenn 
der Besteller die Minderung des Werklohns erklärt hat. Nach dem Gesetzeswortlaut ist 
davon auszugehen, dass diese Rechte nebeneinander bestehen können.

Demnach konnte der Anspruch auf Kostenvorschuss geltend gemacht werden, auch 
wenn zuvor eine Minderung erklärt wurde. Beide Ansprüche schließen sich nicht aus, 
sondern können parallel bestehen und ergänzen sich.

Die Befugnis des Bestellers auf Selbstvornahme und der Anspruch auf Kostenvorschuss 
sind jedoch ausgeschlossen, wenn der Unternehmer zu Recht die Nacherfüllung verwei-
gert. Der Unternehmer kann diese verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen 
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Kosten möglich ist. Die Kosten für die Beseitigung eines Mangels gelten als unverhält-
nismäßig, wenn der Nutzen der Mangelbeseitigung im Einzelfall nicht angemessen zur 
Höhe der dafür erforderlichen Ausgaben steht.

Der Bundesgerichtshof hatte am 27.8.2024 über folgenden Sachverhalt zu 
entscheiden: Eine Frau wollte Ende 2021 von Minneapolis über Amsterdam 
nach Düsseldorf fliegen. Der Abflug in Minneapolis verzögerte sich, da das 
Flugzeug enteist werden musste. Aufgrund der Verspätung verpasste die 

Frau ihren Anschlussflug in Amsterdam und erreichte Düsseldorf etwa 4 Stunden später 
als geplant. Daraufhin forderte sie von der Fluggesellschaft eine Ausgleichszahlung.

Die Richter des BGH entschieden zugunsten der Reisenden. Sie stellten fest, dass die 
Notwendigkeit der Enteisung eines Flugzeugs vor dem Start, insbesondere an Flughä-
fen und in Zeiträumen, in denen winterliche Temperaturen zu erwarten sind, keinen 
außergewöhnlichen Umstand im Sinne der Fluggastrechteverordnung darstellt. Die 
Fluggesellschaft konnte sich daher nicht von ihrer Verpflichtung zur Ausgleichszahlung 
befreien.

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer bei Zahlung des Arbeitsentgelts eine 
Abrechnung in Textform zu erteilen. Diese Verpflichtung kann er grundsätz-
lich auch dadurch erfüllen, dass er die Abrechnung als elektronisches Doku-
ment zum Abruf in ein passwortgeschütztes digitales Mitarbeiterpostfach 
einstellt.

Der Anspruch eines Arbeitnehmers auf die Abrechnung seines Entgelts ist eine sog. Hol-
schuld. Der Arbeitgeber erfüllt also seine Pflicht, indem er die Abrechnung an einer 
elektronischen Ausgabestelle bereitstellt. Für deren tatsächlichen Abruf durch den Ar-
beitnehmer ist er nicht verantwortlich. Allerdings muss er dabei sicherstellen, dass auch 
diejenigen Beschäftigten, die privat keinen Online-Zugriff haben (z.B. weil sie keinen 
Computer oder Internetanschluss besitzen), ihre Abrechnung dennoch einsehen und ggf. 
drucken können. Dies lässt sich z.B. durch die Bereitstellung der erforderlichen Ausstat-
tung im Betrieb sicherstellen.
 

In einem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall unterlagen ge-
leistete Überstunden einem Zuschlag von 30 %, sofern sie die monatliche 
Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers überschritten und im 
jeweiligen Kalendermonat nicht durch Freizeit ausgeglichen wurden. Alter-

nativ konnte der Zuschlag in Form einer entsprechenden Zeitgutschrift auf dem Arbeits-
zeitkonto gutgeschrieben werden.

Die Richter des BAG kamen zu der Entscheidung, dass eine tarifliche Regelung, die vor-
sieht, dass Überstundenzuschläge erst gezahlt werden, wenn die regelmäßige Arbeits-
zeit eines Vollzeitbeschäftigten überschritten wird, Teilzeitbeschäftigte im Vergleich zu 
Vollzeitbeschäftigten benachteiligt. Diese Regelung verstößt gegen das Diskriminie-
rungsverbot von Teilzeitbeschäftigten, sofern keine sachlichen Gründe die Ungleichbe-
handlung rechtfertigen.

Fehlen solche sachlichen Gründe, kann dies außerdem eine mittelbare Benachteiligung 
aufgrund des Geschlechts darstellen, wenn unter den betroffenen Teilzeitbeschäftigten 
deutlich mehr Frauen als Männer sind. In solchen Fällen wird die Ungleichbehandlung 
regelmäßig als Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gewertet.

In einem vom Landesarbeitsgericht Hamm entschiedenen Fall bot ein Ar-
beitgeber seinen Arbeitnehmern neue, mit Ausnahme des Entgelts gleich-
lautende, Arbeitsverträge an, die u.a. Regelungen zu einem Arbeitszeitkonto 
und zur Anordnung von Kurzarbeit, die Zahlung eines Zuschlags für ausge-
zahlte Plus-/Überstunden und einen um 4 % höheren Grundlohn vorsahen.

9. Ausgleichszahlung wegen Flugver-
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Mit Wirkung ab Januar 2023 zahlte das Unternehmen den Arbeitnehmern, die die neu-
en Arbeitsverträge unterzeichnet hatten, eine weitere Grundlohnerhöhung von 5 %. 
Eine Arbeitnehmerin argumentierte, dass es gegen den allgemeinen Gleichbehandlungs-
grundsatz verstößt, wenn ihr die vom Unternehmen ab Januar 2023 gewährte Grund-
lohnerhöhung von 5 % vorenthalten wird, nur weil sie das neue Arbeitsvertragsformular 
nicht unterschrieben hatte. Ihrer Meinung nach stellt dies eine unzulässige Benachteili-
gung dar, die allein auf der Nichtunterzeichnung des neuen Vertrags beruht.

Die Richter des LAG entschieden, dass hier keine unzulässige Ungleichbehandlung vor-
liegt. Die Arbeitnehmerin mit ihrem alten Arbeitsvertrag und die Arbeitnehmer mit 
neuem Arbeitsvertrag befinden sich nicht in einer vergleichbaren Lage. So ist für die 
Annahme einer vergleichbaren Lage nicht in jedem Falle bereits das gemeinsame Band 
eines Arbeitsverhältnisses zum selben Arbeitgeber ausreichend, denn hier waren die Ar-
beitsbedingungen der Arbeitnehmerin und der Arbeitnehmer mit neuem Arbeitsvertrag 
vollkommen unterschiedlich und damit nicht vergleichbar. Vergleichbarkeit ist jedoch 
Bedingung für die Geltendmachung eines Anspruchs nach dem Gleichbehandlungs-
grundsatz. Allein der Umstand, dass die Arbeitnehmerin dieselbe Tätigkeit wie andere 
Arbeitnehmer mit neuem Arbeitsvertrag verrichtet, begründet, angesichts dieser zahl-
reichen Unterschiede, keine Vergleichbarkeit.

Arbeitgeber können vom Staat keine Erstattung von Zahlungen verlangen, 
die sie an ihre Arbeitnehmer für einen Zeitraum geleistet haben, in dem 
diese sich wegen des Verdachts der Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 in häuslicher Quarantäne befanden, wenn den Arbeitnehmern ein 

Anspruch auf Weiterzahlung ihres Arbeitsentgelts zustand. Ein solcher Anspruch konnte 
sich ergeben, wenn der Arbeitnehmer für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit an 
der Arbeitsleistung gehindert war. Dies war im Frühsommer 2020 bei einer Quarantäne-
dauer von bis zu 14 vollen Tagen der Fall. Zu dieser Entscheidung kam das Bundesver-
waltungsgericht.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (LSG) hatte zu entscheiden, ob 
es sich bei dem nachfolgenden Sachverhalt um einen von der gesetzlichen 
Unfallversicherung abgedeckten Arbeitsunfall handelt. Eine Arbeitnehmerin 
trat kurz vor 6 Uhr ihre Frühschicht in einer Näherei an. Ihren Pkw hatte sie 

in der Nähe des Betriebs auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Gegen 9.30 Uhr 
bemerkte sie, dass sie die von ihr regelmäßig einzunehmenden Epilepsie-Tabletten in 
ihrem Pkw vergessen hatte. Da ihre Schicht erst gegen 11 Uhr enden sollte, ging sie 
zu ihrem Auto, um die Tabletten zu holen. Auf dem Rückweg zur Arbeit stürzte sie auf 
einem Fußweg und brach sich das rechte Handgelenk.

Das LSG entschied, dass dies nicht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung stand und somit kein Arbeitsunfall vorlag, denn die Einnahme von Medikamenten 
gehört nicht zu den arbeitsvertraglichen Pflichten, sondern ist dem nicht versicherten, 
persönlichen Lebensbereich zuzuordnen. Hätte die Frau mit der Einnahme der Epilepsie-
Tabletten bis zum Schichtende gewartet, wäre ihre Arbeitsfähigkeit nicht gefährdet ge-
wesen. Besteht ein bloß abstraktes Risiko, dass es ohne die regelmäßige Einnahme der 
Tabletten während der Arbeitszeit zu einem Epilepsie-Anfall kommt, liegt die Einnahme 
vorrangig im privaten Interesse, also dem nicht versicherten Bereich.

Hingegen kann ein zum Versicherungsschutz führendes, überwiegend betriebliches In-
teresse dann bestehen, wenn vergessene Gegenstände geholt würden, die zwingend 
benötigt werden, um die Arbeit fortzusetzen. Dies hat das Bundessozialgericht (BSG) 
etwa für das Holen einer Brille oder des Schlüssels für einen Spind bejaht. Ebenso hat 
das BSG entschieden, dass der Weg zum Mittagessen während einer vollschichtigen 
beruflichen Tätigkeit grundsätzlich versichert ist. Dies ist dadurch begründet, dass erst 
die Nahrungsaufnahme die Arbeitsfähigkeit auch für den Nachmittag sicherstellt. Diese 
Wertung lässt sich aber nicht auf das Holen vergessener Tabletten übertragen, wenn 
deren Einnahme nicht zwingend erforderlich ist, um die Arbeit fortzusetzen.

13. Corona – Erstattungsanspruch  
von Arbeitgeber wegen Quarantäne

14. Gesetzliche Unfallversicherung – 
Sturz beim Tablettenholen



 
Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.),   

für Dauerfristverlängerung Umsatzsteuer 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)
Einkommen-, Körperschaft-, Kirchensteuer, Soli-Zuschlag 
(VZ)

10.3.2025
13.3.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 24.3.2025, 24 Uhr (Meldung)
27.3.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2025 = 2,27 %; 1.7.2024 – 31.12.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
•	 abgeschlossen bis 28.7.2014:	
•	 abgeschlossen ab 29.7.2014:
•	 bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2025: Januar = 120,3; 
2024: Dezember = 120,5; November = 119,9; Oktober = 120,2; September = 119,7; 
August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6;  
Februar = 118,1 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgaben berücksichtigt. Trotz sorgfäl-
tiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 10.02.2025

Ein Grundstückseigentümer kann sich nicht erfolgreich gegen die Bauge-
nehmigung seines Nachbarn wehren, wenn sein eigenes Gebäude die vorge-
schriebenen Abstandsflächen in ähnlicher Weise nicht einhält.

Umgekehrt bedeutet dies jedoch nicht, dass die Behörde dem Nachbarn allein aus die-
sem Grund eine Baugenehmigung erteilen muss. Die Einhaltung der Abstandsflächen 
bleibt grundsätzlich erforderlich, es sei denn, es wird eine Ausnahme beantragt und 
genehmigt.

Auch der Umstand, dass sich an derselben Stelle zuvor bereits ein Gebäude ohne Grenz-
abstand befand, befreit den Bauherrn nicht von der Pflicht, die geltenden Abstandsflä-
chen einzuhalten.

15. Abstandsflächen sind einzuhalten


